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Ärztliche Bescheinigungen fÅr SchÅlerInnen bei Erkrankung

Liebe SchÅlerInnen, liebe Eltern,
ich bitte um VerstÇndnis, dass wir eine Çrztliche Krankheitsbescheinigung 
erst nach mehr als 3 Tagen Erkrankung ausstellen kÉnnen, ich empfehle 
hierbei eine RÅckfrage bei der Lehrkraft, ob dies unter Verweis auf den 
u.g. Ausdruck aus der Kultusminsteriums-Verordnung in deinem Fall 
notwendig ist. 
Da die Kosten fÅr eine solche Bescheinigung nicht von der Krankenkasse 
Åbernommen wird, fÇllt eine GebÅhr an, die nach Aufwand nach den 
Åblichen SÇtzen (GOÄ) berechnet wird.

Herzlichen Dank fÅr dein und Ihr VerstÇndnis!

Dr. Manfred Heitz

Verordnung des Kultusministeriums Äber die Pflicht zur Teilnahme am 
Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen 
(Schulbesuchsverordnung) vom 21. MÅrz 1982

Ñ 2
Verhinderung der Teilnahme

(1) Ist ein SchÅler aus zwingenden GrÅnden (z. B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, 
ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der 
Verhinderung unverzÅglich mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). 
Entschuldigungspflichtig sind fÅr minderjÄhrige SchÅler die Erziehungsberechtigten und 
diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljÄhrige SchÅler 
fÅr sich selbst. Die Entschuldigungspflicht ist spÄtestens am zweiten Tag der 
Verhinderung mÅndlich, fernmÅndlich, elektronisch oder schriftlich zu erfÅllen. Im Falle 
elektronischer oder fernmÅndlicher VerstÄndigung der Schule ist die schriftliche 
Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen.

(2) Bei einer Krankheitsdauer von mehr als zehn, bei Teilzeitschulen von mehr als drei 
Unterrichtstagen, kann der Klassenlehrer vom Entschuldigungspflichtigen die Vorlage 
eines Ärztlichen Zeugnisses verlangen. Lassen sich bei auffÄllig hÄufigen Erkrankungen 
Zweifel an der FÄhigkeit des SchÅlers, der Teilnahmepflicht gemÄÇ É 1 nachzukommen, 
auf andere Weise nicht ausrÄumen, kann der Schulleiter vom Entschuldigungspflichtigen 
die Vorlage eines Ärztlichen Zeugnisses verlangen. In diesen FÄllen und unter den 
gleichen Voraussetzungen bei langen Erkrankungen kann der Schulleiter auch die 
Vorlage eines amtsÄrztlichen Zeugnisses verlangen.
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